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Speyergau ebenfalls ohne eigens eingesetzten Grafen auskommen wollte216. 
Vorausgesetzt, die Hypothese stimmt, würde man nun gerne erfahren, wie 
es dem Bischof von Trient gelungen ist, den Grafen von Flavon die Befug­
nisse zu beschneiden. Die Antwort auf die Frage scheint nahezuliegen, 
wenngleich auch hier nur eine Vermutung möglich ist. 1106 nahm ein Graf 
Adelbert, der vermutlich mit dem Grafen von 1111 identisch ist, in oder 
bei Trient eine Gesandtschaft Heinrichs V. gefangen, doch nach ein paar 
Tagen konnte Herzog Welf II. von Bayern die Überfallenen befreien, die 
Gewalttäter wurden sogar gezwungen, Bischof Gebhard von Trient, der ein 
Parteigänger Heinrichs V. war, um Gnade anzuflehen217. Dies mag eine Ge­
legenheit gewesen sein, die Macht der Herren von Flavon einzuschränken.
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Im weiteren Verlauf des 12. Jahrhunderts haben die Bischöfe die Graf­
schaft Trient offenbar zu einem großen Teil in ihrer eigenen Hand behalten 
können. Allerdings waren die Herren von Flavon nicht die einzigen, die 
dort weiterhin über Grafschaftsrechte verfügten, sondern zwischen Bozen 
und Trient gab es noch die Grafschaft Eppan, in der seit 1116 die comites 
de Piano bezeugt sind. 1185 belehnte Bischof Albert von Trient die Brüder 
Ulrich und Arnold mit der Hälfte dieser Grafschaft, die andere Hälfte war 
damals anscheinend in den Händen ihres Onkels bzw. der übrigen Mitglie­
der der Familie218.

(Nr. 44) Fast gleichzeitig mit der Urkunde über den comitatus Tridenti­
nus scheint Konrad II. eine weitere ausgestellt zu haben, die dem Bistum 
die Grafschaften Bozen und Vintschgau gab (DKo II102). Um dieses zweite 
Diplom ist ein wahres bellum diplomaticum gefochten worden219. Es hat 
zwar zu keinem völlig eindeutigen Ergebnis geführt, doch dürften die stär­
keren Argumente für die Echtheit sprechen, wobei wir die Spezialfrage, ob 
die Grenzbestimmungen interpoliert sind, für unsere Zwecke außer acht 
lassen können. Die Grafschaft Bozen wird 1184, der Vintschgau im 13.


